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Staatskasse warf er mit seinem Privatbeutel zusammen.
Dagegen gieng der Freund Göthe's und Schillers, Karl
August von Sachsen-Weimar allen Fürsten voran
in Ertheiluug einer wirklich freisinnigen Verfassung 1816.
Hier dursten die Vertreter des Volks an der Gesetzgebung
mitarbeiten und die Verwaltung der Finanzen beaufsich¬
tigen ; ein Beispiel, das auf die übrigen sächsischen Herzoge
nicht ohne Wirkung blieb.

Mehr jedoch geschah in Süddeutschland für die Ein¬
führung eines geordneten Rechtslebens. König Maxi¬
milian I. (1799 —1825) war im Grunde napoleonisch
gesinnt und sein Minister Montgelas, früher ein Jllumi-
nat, hatte sehr rücksichtslos resormirt, um 83 geistliche
und weltliche Länder zu einem neuen Baiern zusammen
zu schmelzen; er hatte 200 Klöster aufgehoben, sodann
protestantische Männer nach München eingeladen und da¬
mit wohl etwas Licht im stockkatholischen Lande verbreitet,
aber auch die Kirchenmänner bitter gekränkt. Er mußte
1817 abtreten, worauf dann ein Concordat der Kirche
versprach, sie in allen kanonischen Rechten zu schützen. Ver¬
öffentlicht wurde es erst, nachdem 1818 eine ständische
Verfassung gegeben worden war, freisinnig, aber mit dem
Concordat im Widerstreit. Da hals denn 1821 eine könig¬
liche Erklärung nach, welche den Katholiken erlaubte, die
Versassuug nur so zu beschwören, daß sie dadurch zu nichts
verbindlich gemacht werden, was den katholischen Kirchen¬
satzungen entgegen wäre! — War diese Verfassung ge¬
wissermaßen der Eifersucht gegen Preußen entsprungen, so
fiel die badische 1818 vermöge der Eifersucht gegen
Baiern noch freier und vielversprechender aus. Baiern
sprach nämlich als Erbe der alten Pfalz den nördlichen
Theil Badens an, worüber sich ein Streit entspann, der
erst 1819 geschlichtet wurde. — In Württemberg
entbrannte ein heißer Kampf über das „alte Recht,“ das
der Rheinbundsionig über den Hansen geworfen hatte.
Wilhelm I. (1816—64) bot hier 1817 eine gute Ver¬
fassung an, welche aber die Stände hartnäckig verwarfen,


